
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Günther Knoblauch SPD
vom 10.03.2016

Berufsschulplätze für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge in den Landkreisen Altötting, Mühldorf  
a. Inn und Traunstein

Ich frage die Staatsregierung:
 
1. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben 

die Landkreise Altötting, Mühldorf a. Inn und Traunstein 
aktuell aufgenommen?

 
2. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen 

laut Verteilungsschlüssel in den kommenden Monaten in 
diesen drei Landkreisen noch aufgenommen werden?

 
3. Wie viele Berufsschulplätze gibt es derzeit für die unbe-

gleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in den Landkrei-
sen Altötting, Mühldorf a. Inn und Traunstein aufgenom-
men werden?

 
4. Wie viele der Berufsschulplätze für unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge in den Landkreisen Altötting, Mühldorf 
a. Inn und Traunstein sind belegt?

 
5. Wie viele jugendliche Flüchtlinge stehen auf der Warte-

liste für Berufsschulplätze in den Landkreisen Altötting, 
Mühldorf a. Inn und Traunstein?

 
6. Wie viele zusätzliche Lehrer/-innen wurden für die zu-

sätzlichen Schüler/-innen in den Berufsschulen in den 
Landkreisen Altötting, Mühldorf a. Inn und Traunstein ein-
gestellt?

 
7. Ist das derzeitige Angebot an Berufsschulplätzen und 

-klassen in den Landkreisen Altötting, Mühldorf a. Inn und 
Traunstein ausreichend?

 
8. Gibt es Überlegungen, die Berufsschulplätze und -klas-

sen in den Landkreisen Altötting, Mühldorf a. Inn und 
Traunstein in absehbarer Zeit weiter auszubauen?

Antwort
des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst
vom 06.04.2016

Die Anfrage wird unter Einbeziehung von Beiträgen des 
Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und  
Integration (StMAS) wie folgt beantwortet:

1. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
haben die Landkreise Altötting, Mühldorf a. Inn und 
Traunstein aktuell aufgenommen?

Die Aufnahmezahlen stellten sich zum Stichtag 22.03.2016 
wie folgt dar:
Landkreis  
Altötting:

107 jugendhilferechtliche Zuständigkeiten 
(minderjährige und junge Volljährige)

Landkreis  
Mühldorf a. Inn:

96 jugendhilferechtliche Zuständigkeiten 
(minderjährige und junge Volljährige)

Landkreis 
Traunstein:

147 jugendhilferechtliche Zuständigkeiten 
(minderjährige und junge Volljährige)

2. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sol-
len laut Verteilungsschlüssel in den kommenden Mo-
naten in diesen drei Landkreisen noch aufgenommen 
werden?

Die weitere Notwendigkeit zur Aufnahme von unbegleiteten 
Minderjährigen (uM) hängt stark von der Entwicklung der 
Zugangszahlen und der Frage, wie viele uM im Zuge der 
schrittweisen Umsetzung der bundesweiten Verteilung von 
uM ab 1. November 2015 noch von Bayern unterzubringen 
sind, ab. Die Staatsregierung geht derzeit davon aus, dass 
der Freistaat Bayern erst ab dem dritten Quartal 2016 wie-
der uM aufnehmen muss. Bis dahin werden alle uM, außer 
es liegen Verteilhindernisse vor, bundesweit verteilt.

3. Wie viele Berufsschulplätze gibt es derzeit für die 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in den 
Landkreisen Altötting, Mühldorf a. Inn und Traunstein 
aufgenommen werden?

Für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge ohne 
Ausbildungsplatz im Alter zwischen 16 und 21 Jahren sind 
in Bayern Berufsintegrationsklassen im zweijährigen Modell 
eingerichtet. In diese Klassen werden auch vorrangig unbe-
gleitete Minderjährige aufgenommen.

Unbegleitete Minderjährige mit einem Ausbildungsvertrag 
werden regulär in die Fachklassen der Berufsschule aufge-
nommen. Daneben gibt es für unbegleitete Minderjährige 
auch die Möglichkeit, das vollzeitschulische Berufsgrund-
schuljahr zu besuchen, das in wenigen Berufen als ver-
pflichtendes 1. Ausbildungsjahr eingerichtet ist.

Nachdem der Status unbegleiteter Minderjähriger in den 
Amtlichen Schuldaten nicht erhoben wird, kann zur Zahl der 
uM an den Berufsschulen keine Aussage gemacht werden.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de–Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.
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In den Landkreisen Altötting, Mühldorf a. Inn und Traun-
stein sind zu Beginn des 2. Schulhalbjahres im Schuljahr 
2015/2016 insgesamt 26 Berufsintegrationsklassen mit bis 
zu 520 Plätzen an den Berufsschulen eingerichtet:
Stadt/ 
Landkreis

Schule Anzahl 
Klassen

Anzahl 
Plätze

Altötting Staatl. Berufsschule 6 120
Mühldorf 
a. Inn Staatl. Berufsschule I 6 120

Mühldorf 
a. Inn Staatl. Berufsschule II 8 160

Traunstein Staatl. Berufsschule I 5 100
Traunstein Staatl. Berufsschule II 1 20

Stand 23.03.2016

4. Wie viele der Berufsschulplätze für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge in den Landkreisen Altötting, 
Mühldorf a. Inn und Traunstein sind belegt?

5. Wie viele jugendliche Flüchtlinge stehen auf der War-
teliste für Berufsschulplätze in den Landkreisen Alt-
ötting, Mühldorf a. Inn und Traunstein?

Die Angebote für die Zielgruppe der Asylbewerber und 
Flüchtlinge im berufsschulpflichtigen Alter werden derzeit – 
auch in Verbindung mit der Vereinbarung Integration durch 
Ausbildung und Arbeit – massiv ausgebaut. Neben den Be-
rufsintegrationsklassen weitet auch das StMAS seine Plätze 
in der Sprachförderung deutlich aus. Diese Angebote ste-
hen auch Asylbewerbern und Flüchtlingen ab 18 Jahren zur 
Verfügung. Daneben hat auch die Bundesagentur für Arbeit 
berufsvorbereitende Maßnahmen bzw. Sprachförderange-
bote für die Zielgruppe der über 16-Jährigen eingerichtet. 
Aufgrund der großen Dynamik im Bereich der berufsvor-
bereitenden Angebote liegen dem Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (StMBW) ak-
tuell keine belastbaren Zahlen über junge Menschen mit 
Fluchthintergrund vor, denen noch kein Angebot unterbreitet 
werden konnte. Darüber hinaus wären diese nur durch eine 
umfangreiche Datenerhebung an den Schulen zu ermitteln. 
Um diese nicht mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand zu 
belasten, wurde von einer solchen Erhebung abgesehen.

6. Wie viele zusätzliche Lehrer/-innen wurden für die 
zusätzlichen Schüler/-innen in den Berufsschulen in 
den Landkreisen Altötting, Mühldorf a. Inn und Traun-
stein eingestellt?

Zu Beginn des 2. Schulhalbjahres im Schuljahr 2015/2016 
konnten in den Landkreisen Altötting, Mühldorf a. Inn und 
Traunstein insgesamt 12 zusätzliche Klassen des 1. Jah-
res (Berufsintegrationsjahr/Vorklasse – BIJ/V) eingerichtet 
werden. Für diese staatlichen Klassen wurden insgesamt 
204 Jahreswochenstunden zur Verfügung gestellt. Dies ent-
spricht 8,5 Vollzeitkapazitäten.

7. Ist das derzeitige Angebot an Berufsschulplätzen 
und -klassen in den Landkreisen Altötting, Mühldorf 
a. Inn und Traunstein ausreichend?

8. Gibt es Überlegungen, die Berufsschulplätze und 
-klassen in den Landkreisen Altötting, Mühldorf a. Inn 
und Traunstein in absehbarer Zeit weiter auszubau-
en?

Durch die zusätzlichen Stellen und Mittel des Nachtrags-
haushalts 2016 können an den Berufsschulen auch im wei-
teren Verlauf des Schuljahres 2015/2016 kontinuierlich und 
bedarfsorientiert Klassen eingerichtet werden.

Nach derzeitigem Planungsstand soll die Zahl der Berufs-
integrationsklassen (BIJ/V und BIJ) in den Landkreisen Alt-
ötting, Mühldorf a. Inn und Traunstein zu Beginn des neuen 
Schuljahres 2016/2017 von derzeit 26 auf über 40 Klassen 
gesteigert werden.

Bayernweit können zu Beginn des neuen Schuljahres 
2016/2017 bis zu 1.200 Berufsintegrationsklassen (BIJ/V 
und BIJ) eingerichtet werden. Zum Vergleich: Zu Beginn des 
Schuljahres 2015/2016 waren es noch insgesamt rund 440 
Klassen.


